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Maßnahme: 

Teilnahmeantrag/ 
Angebot für: 

Eigenerklärung der nicht präqualifizierten Bewerber, Bieter bzw. Mitglieder 
der Bewerber-/Bietergemeinschaft zur Eignung für die Vergabe von 
Bauleistungen nach §§ 6a Abs. 1, 2 Nr. 5-9, 6b Abs. 2 VOB/A bzw. §§ 6e, 6b 
Abs. 1 Nr. 2 EU VOB/A 

Mit der formgerechten Abgabe des Angebotes oder des Teilnahmeantrages stimme 
ich/ stimmen wir den nachfolgenden Angaben rechtsverbindlich zu.  

Ich erkläre/Wir erklären, 

- dass ein Insolvenz- oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren nicht
eröffnet ist, eine Eröffnung nicht beantragt ist und ein Antrag nicht mangels Masse
abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan nicht rechtskräftig bestätigt wurde

- dass sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet
- dass ich/ wir meine/ unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit ich/ wir der Pflicht zur
Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/ haben

- dass für mein/ unser Unternehmen eine gültige Haftpflichtversicherung für Personen,
Sach- und Vermögensschäden besteht und keine Beitragsrückstände bestehen

- dass für mein/unser Unternehmen bei Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte keine
Ausschlussgründe gem. § 6e VOB/A-EU vorliegen bzw. bei nationalen
Vergabeverfahren keine schwere Verfehlung gem. § 6a Abs. 2 Nr. 7 VOB/A vorliegt,
die meine/unsere Zuverlässigkeit in Frage stellt

- dass ich/ wir in den letzten 3 Jahren nicht

 gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 Nr. 2, §§ 10 bis 11 des
Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetzes oder

 gem. § 23 des Arbeitnehmerentsendegesetzes oder
 gem. § 21 Abs. 1 des Mindestlohngesetzes oder
 gem. § 404 Abs. 1 oder 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB),

mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 
90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden bin/ sind.  

Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass der öffentliche Auftraggeber bei Vorliegen zwingender 
Ausschlussgründe ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme auszuschließen hat.  

Bei Vorliegen fakultativer Ausschlussgründe kann der öffentliche Auftraggeber unter 
Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt 
des Vergabeverfahrens von der Teilnahme ausschließen.  
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In beiden Fällen wird jedoch dem betroffenen Unternehmen vor dem Ausschluss die 
Möglichkeit zur Darlegung der ergriffenen Selbstreinigungsmaßnahmen i.S.v. § 125 GWB 
eingeräumt.  
 
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine im Vergabeverfahren fahrlässig oder vorsätzlich 
irreführende Information den Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben 
kann. 
 
Anmerkungen bei Abweichungen zur vorgenannten Erklärung für Bieter/ 
Bewerber: 
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